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Zusammenfassung

 
Mit diesem Aufsatz hat der Verfasser versucht, die fundamentale

 
Problematik der Nichtigkeitsklage der naturlichen und juristischen

 
Personen gegen Rechtsakte der EG/EU-Organe geschichtlich zu kla-

ren.Er hat weiter die Klagemoglichkeit von Einzelnen gegen Rechtsa-

kte der EU-Organe gemaßArt.263IV AEUV untersucht.

Zuerst versucht der Verfasser, den Ausgangspunkt dieser Pro-

blematik auszumachen. Die Nichtigkeitsklage von Einzelnen gegen
 

Rechtsakte der EU-Organe ist seit der Entstehung des EWG-Vertrages
 

nur beschrankt zulassig. Die naturlichen und juristischen Personen
 

konnten unter den begrenzten Voraussetzungen dieses Vertrages Nich-

tigkeitsklage erheben.

Die wesentliche Problematik des Art.173IV EWG-Vertrages war,

dass bestimmte Verordnungen der EWG-Organe oft als“Scheinverord-

nungen”erlassen wurden. Die Nichtigkeitsklage des Einzelnen gegen
 

Rechtsakte gemaßArt.230IV EG-Vertrag wurde deswegen weiterhin
 

als Rechtslucke in Bezug auf den rechtlichen Zugang des Einzelnen
 

angesehen.

Die Nichtigkeitsklage Privater gegen Normativakte der Gemein-

schaftsorgane vor EuGH wurde standig streng eingeschrankt.Stattdes-
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sen hat der EG-Vertrag gegenuber dieser Problematik den Art. 234

EGV(Vorabentscheidung)vorgesehen.Der Private konnte gegen einen
 

innerstaatlichen Rechtsakt, der aufgrund eines Rechtsaktes der EG-

Organe erlassen worden war, vor einem nationalen Gericht Klage
 

erheben.

Der EuGH hat gegenuber der Kritik an der beschrankten Moglichkeit
 

der Nichtigkeitsklage des Einzelnen gegen Normativakte der EG-

Organe die Plaumann-Entscheidung getroffen.Er versuchte damit,die
 

formelle Moglichkeit der Nichtigkeitsklage des Einzelnen gegen Rechts-

akte der EG-Organe zu eroffnen. Die individuelle Betroffenheit des
 

Einzelnen wurde jedoch aufgrund der Plaumann-Formel weiterhin sehr
 

eingeschrankt.Die Situation bezuglich des fur Private streng beschrank-

ten Zugangs zur Nichtigkeitsklage gegen die Rechtsakte mit all-

gemeiner Wirkung wurde nicht wesentlich verbessert.

Stets wurde darauf hingewiesen,dass die Gemeinschaft kein Verfas-

sungsstaat sei. Der Rechtsbegriff des “Verfassungsstaats” spielte
 

jedoch in der Gemeinschaft immer eine große Rolle.Dass der effektive
 

Rechtsschutz gegen Rechtsakte der EG-Organe gewahrleistet werden
 

sollte,war seit jeher ein großes Ziel im Bereich der Rechtsschutzver-

teilung zwischen der EG und den Mitgliedstaaten.

Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat den EuGH fruher als

“gesetzlichen Richter”bezeichnet. Diese Entscheidung war insoweit
 

problematisch, als die untergeordneten Gerichte der Mitgliedstaaten
 

dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht folgen wur-

den.Der EuGH hat auch mit der CILFIT-Entscheidung das “Willkur-

kuriterium”aufgrund der Entscheidungen des Bundesverfassungsge-

richts de facto aufgegeben.Der Rechtsschutz Privater durch die Ent-

scheidungen des EuGH befand sich deswegen fruher in einer schwacher-
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en Position.

Die Europaische Gemeinschaft ist keine typische internationale
 

Organisation.Die Rechtsbeziehungen zwischen der Gemeinschaft, den
 

Mitgliedstaaten und dem Einzelnen lagen in einem trigonalen System,

und befinden sich heute sogar in einem multilateralen System.

Die Gelegenheit zur Losung dieser Problematik gab es bei der
 

Beratung des Entwurfs des EU-Verfassungsvertrags. In dieser Ber-

atung wurde die Klage gegen Rechtsakte der EU-Organe mit all-

gemeiner Wirkung diskutiert.Die“Arbeitsgruppe des EuGH”wollte in
 

der Diskussion jedoch nicht das Wort “Rechtsakte mit Verordnungs-

charakter”, sondern lieber “Rechtsakte allgemeiner Geltung”oder

“Rechtakte ohne Gesetzgebungscharakter”verwenden, weil die Mit-

gliedstaaten und der EuGH ansonsten eine Klageflut befurchteten.Der
 

Verfassungsvertrag der EU ist letztlich nicht in Kraft getreten,statt-

dessen der Vertrag von Lissabon.

Der Verfasser hat schließlich die Moglichkeiten einer Nichtigkeits-

klage Privater gegen Rechtsakte der EU-Organe gemaßdem Art.263

IV AEUV untersucht.Es ist noch unklar, ob der Gerichtshof der EU
 

kunftig die Nichtigkeitsklage des Einzelnen gegen Rechtsakte der EU

-Organe erweitern wird.Zwar hebt der EuGH immer hervor,dass der
 

Rechtsschutz des Einzelnen gegen Rechtsakte der EU-Organe durch die
 

Zusammenarbeit zwischen den EU-Gerichten und den nationalen Ge-

richten garantiert werden solle.Die Moglichkeit der Nichtigkeitsklage
 

des Einzelnen gegen Rechtsakte der EU-Organe ist jedoch immer noch
 

eingeschrankt.
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